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64/09 – Stadt Dülmen

Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das 
Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für 
die Wahl zum Europäischen Parlament am 7. Juni 2009

1. Das Wählerverzeichnis zur Wahl zum Europäischen Par-
lament für die Wahlbezirke der Stadt Dülmen wird in der 
Zeit vom 

 18. bis 22. Mai 2009
 während der allgemeinen Öffnungszeiten
 Wahlamt, Rathaus, Markt 1-3, 48249 Dülmen,  

Zimmer 9a

 für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. 

 Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlbe-
rechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Da-
ten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft 
zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Un-
vollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. 
Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der 
Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein 
Sperrvermerk gemäß den § 21 Abs. 5 des Melderechts-
rahmengesetzes entsprechenden Vorschriften der Lan-
desmeldegesetze eingetragen ist. 

 Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfah-
ren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensicht-
gerät möglich.

 Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis einge-
tragen ist oder einen Wahlschein hat. 

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollstän-
dig hält, kann in der Zeit vom 20. Tag bis zum 16. Tag vor 
der Wahl, 

 spätestens am 22. Mai 2009 bis 18 Uhr, 
 bei der Stadtverwaltung Dülmen, Wahlamt, Rathaus, 

Markt 1-3, 48249 Dülmen, Zimmer 9a

 Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder 
durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis einge-
tragen sind, erhalten bis spätestens zum 17. Mai 2009 
eine Wahlbenachrichtigung.

 Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber 
glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen 
das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr 
laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 

 Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerver-
zeichnis eingetragen werden und die bereits einen Wahl-
schein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhal-
ten keine Wahlbenachrichtigung.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl in dem 
Kreis Coesfeld durch Stimmabgabe in einem beliebigen 
Wahlraum oder durch Briefwahl teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag

5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahl-
berechtigter,

5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener 
Wahlberechtigter,

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschul-
den die Antragsfrist auf Aufnahme in das Wäh-
lerverzeichnis

 bei Deutschen nach § 17 Abs. 1 der Europa-
wahlordnung, bei Unionsbürgern nach § 17a 
Abs. 2 der Europawahlordnung bis zum 17. Mai 
2009

 oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerver-
zeichnis nach § 21 Abs. 1 der Europawahlord-
nung bis zum 22. Mai 2009 versäumt hat,

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl 
erst nach Ablauf der Antragsfrist bei Deutschen 
nach § 17 Abs. 1 der Europawahlordnung, bei 
Unionsbürgern nach § 17a Abs. 2 der Europa-
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wahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 21 
Abs. 1 der Europawahlordnung entstanden ist,

c)  wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren 
festgestellt worden und die Feststellung erst 
nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur 
Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt ist.

 Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis ein-
getragenen Wahlberechtigten bis zum 5. Juni 2009, 
18.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, schrift-
lich oder elektronisch beantragt werden.

 Die Schriftform gilt auch durch Telegramm, Fernschrei-
ben, Telefax, E-Mail oder durch sonstige dokumentier-
bare elektronische Übermittlung als gewahrt.

 Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Auf-
suchen des Wahlraums nicht oder nur unter nicht zumut-
baren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag 
noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden.

 Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der 
beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm 
bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahl-
schein erteilt werden.

 Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlbe-
rechtigte können aus den unter 5.2 Buchstabe a) bis c)  
angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines 
Wahlscheines noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen.

 Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vor-
lage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass 
er dazu berechtigt ist. Ein behinderter Wahlberechtigter 
kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen 
Person bedienen.

 
6. Mit dem  Wahlschein erhält der Wahlberechtigte

- einen amtlichen Stimmzettel,
- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag,
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahl-

brief zurückzusenden ist, versehenen roten Wahl-
briefumschlag und

- ein Merkblatt für die Briefwahl.

 Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen 
für einen anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung 
zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die be-
vollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte 
vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfang-
nahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Ver-
langen hat sich die bevollmächtigte Person auszuwei-
sen.

 
 Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit 

dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an 
die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief 
dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht.

 Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland ohne besondere Versendungsform  aus-
schließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich be-
fördert.

    
 Er kann auch bei der auf dem Wahlbriefumschlag ange-

gebenen Stelle abgegeben werden.

Dülmen, den 27.04.2009

Stadt Dülmen
Der Wahlleiter
gez. Püttmann

65/09 – Geologischer Dienst NRW

Kartierungen des Geologischen Dienstes NRW in den 
Gemeinden Havixbeck und Senden

Der Geologische Dienst NRW in Krefeld, ein Landesbetrieb, 
wird im Sinne des Lagerstättengesetzes vom 4. Dezember 
1934 (RGBl S. 1223 in der Fassung vom 2. März 1974 BGBl 
S. 469) Arbeiten für die bodenkundliche Landesaufnahme 
durchführen.

Zeitraum April - Dezember 2009
Kreis Coesfeld
Stadt/Gemeinde Kreis Coesfeld(Havixbeck, Senden)

Die damit Beauftragten müssen zur Erledigung ihrer Un-
tersuchungen fremde Grundstücke betreten. Die dazu 
entsprechenden Regelungen finden sich im Landesboden-
schutzgesetz vom 9. Mai 2000 (LbodSchG §3 und§14), im 
Landesforstgesetz vom 24. April 1980 (LfoG §60 in der 
Fassung vom 9. Mai 2000) und im Landschaftsgesetz vom 
21. Juli 2000 (LG §10).

Diese regionalen Untersuchungen dienen einer allgemeinen 
Bestandsaufnahme des Bodens und des Untergrundes. Die 
Ergebnisse der Aufnahme werden in amtlichen Karten ver-
öffentlicht. Sie sind wichtige Unterlagen für viele Aufgaben, 
z. B. in der Land- und Forstwirtschaft (Bodennutzung, Bo-
denverbesserung, Erosionsschutz, Holzartenwahl), im Bau-
wesen, bei der Planung und Landespflege (Landesplanung, 
Bauleitplanung, Naturschutz), im Landeskulturbau und in 
der Wasserwirtschaft (ent- und bewässerungsbedürftige 
Flächen) sowie für die wissenschaftliche Forschung und den 
naturkundlichen Unterricht.

Im Rahmen der Kartierungen sind kleine Handbohrungen 
notwendig, stellenweise auch Aufgrabungen zur Entnahme 
von Bodenproben. Auf Grund der vorbezeichneten Gesetze 
haben Grundstückseigentümer den vom Geologischen 
Dienst NRW beauftragten Personen das Betreten ihrer 
Grundstücke, mit Ausnahme von Wohngebäuden sowie die 
Vornahme der genannten Außenarbeiten jederzeit zu ge-
statten. Etwaige durch die Inanspruchnahme entstehende 
Schäden werden nach den allgemeinen gesetzlichen Be-
stimmungen ersetzt. Die durch Dienstausweise mit Lichtbild 
sich ausweisenden Beauftragten des Geologischen Diens-
tes NRW werden auf die landwirtschaftlichen Belange und 
die derzeitige Nutzung der Grundstücke weitgehend Rück-
sicht nehmen.

Es wird gebeten, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Geologischen Dienstes NRW bei ihren Aufgaben zu unter-
stützen.

Geologischer Dienst NRW
Krefeld
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